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WIDERLEGUNG DER VON DEN GEMEINDEN OTELFINGEN UND BOPPELSEN ANGE-
FUEHRTEN GRUENDE, DIE DEM SPITAL VON BADEN ZUSTEHEN¬
DEN ZEHNTEN NICHT ENTRICHTEN ZU MUESSEN

"Ess hat der Spittal Zue Baden Jn den bezirkhen [ = Gemeinden ] Zue Otelfingen

und Boppelsen Vier Zehenden , und diesselbigen ann sich gebracht wie hienacht

volgt [ :J

[1 . ] Anno 1477 hat der Spittal von Joss hotzach [ Holzach ] Schultheiss Zue

Baden , über die daruff stehende beschwerden umb 1400 R lauth Zue Baden

ussgefertigten brieffs , erkhaufft den Zehenden Zue Otelfingen mit der

gerechtigkheit und Zuegehördt , wie er holtzach denselbigen 27 Jahr Zevor

von Ruodolff Brauern [ Brun ?] von Zürich erkhaufft hatte , vermög darüber
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vor Rath Zue Zürich uffgerichten brieffs.

[2 . J Anno 1509 hat der Spittal von Jacob Escher Ritter und bürgeren Zue Zürich

urrib 420 Reinisehen gülden , mit allen nutzungen , rechtungen und Zue gehör-

den erkhaufft den Zehenden Zue Boppelsen , gälte Zue gemeinen Jahren dreys-

sig stuckh , lauth darumb wissenden brieffs , der vom Gericht der Statt

Zürich ussgefertiget worden.

[3 . ] Anno 1580 . hat der Spittal von dem Gottshauss Wettingen , gegen 25 Muth

Kernen Järlich Jnn bemeltes Gottshauss ohne abgang Zue lifferen , erkhaufft

oder vil mehr ertauschet klein und grossen Zehenden genant der Rütj Zehen¬

den Zue Otelfingen und Boppolsen , welchen Zehenden , dan auch , lauth dar¬

umb sagender brieffen anhengig ist , die gerechtigkheit der newgrüten , Jn

hoch und fronwälden daselbsten , und ist derselbige kauff oder tausch

beschehen mit bewilligung dess damahligen landtvogts der Graffschafft

Baden [ Beat Jakob Brandenberg ] , nach ussag des brieffs mit dess herm

Prelaten Convents - [Abt von Wettingen war damals Christoph I . Silberysen]

- , und bemeltes Landtvogts Jnsiglen verwart.

[4 . J Anno 1614 hat der Spittal von Weylandt herren Bürgermeister [ Hans Rudolf]

Rahnen gegen der quart Zue Sünnikhon [ Sünikon, ] ertauschet , etliche spe-

aificierte Zehenden stuckh , Zue Boppelsen genant der Rankhen Zehenden,

luth tausch brieffs , von welchem , weil er gering und ohne dass sein rich-

tigkheit hat , für bass hin nichts gemeldet werden solle.

Und diss ist der Erste rechtmessige titul des Spittalss namblich die Ewige

unwiderrüeffliehe Keüff unnd teüsche auss welchem dan folget der andere titul

welcher ist,

Ein ordenliche , mit allen rechtlichen stukhen versehene praescription oder

Verjährung durch mittel einer Continuierten , unbetrüebten , gwüssenhafften,

öffentlichen nit bittlichen , auch nit gwalthetigen Possession oder besitzung,

Jn dem Zehenden Zue Ottelfingen von 169 . Jahren , Jnn dem Zehenden Zue Boppel¬

sen von 137 . Jahren , und Jn dem Rütj Zehenden von 66 . Jahren

Welche Praescription (wie Jn den Rechten bekhandt ) da sye gleich nur von 30.

Jahren were , Jn der gleichen Juribus einen rechtmessigen titul gebirt , welches

diss fahles umb sovil desto mehr stadt haben solle , weil die praescription

temporis immemorialis von unnerdenkhlichen Jahren ist , welche den aller kräff-

tigsten titlen gleich geachtet wirt.

Wider dise des Spittales Rechtsanvnenen wirt eingeworffen

1 . Erstlich der Kauff umb den Zehenden Zue Otelfingen und der umb den Reütj

Zehenden seyendt ungültig , weit sye an gehörigen Orten nit gefertiget , mit



angehenkhtem begeren einer newen fertigung und Vorbehalt dess Zug rechtens

Ueber welchen und dergleichen einwürff so die vermeinten mängel der Keüffen

und darumb weissender Documenten betreffendt , die anwäldt des Spittalss

erstlich generaliter antwortent , wan gleich (Posito et non concesso ) etli¬

che defect Jn denselbigen Zue finden weren , dass solche , weil sye sonder¬

lich nit die substantz berüeren durch die unerdenkhliche Possession uffge-

hebt , und der abgang der sollemniteten durch die praescription ersetz wor¬

den.

So dan ist der Spittal bey seinen Zehendens gerechtigkheiten , durch under-

schidenliche Recht und güetliche ussprüch von . . . Bürgermeister und Rath

der Statt Zürich tacitè und expresse bestettiget worden , der gleichen uss-

sprüch sindt gewesen die . . . entscheidt Zwüschen dem Spittal und Gottshauss

wettingen de Annis 1520 und 1521 , uss welchen sich ereügt , das a dess Spit¬

tals Zehendes gerechtigkheiten selbiges mahles niemandt gezweifflet , wel¬

ches dan auch der über die Zehenden Zue Otelfingen und Boppelsen Anno 1537

uffgerichte Urbar gnuogsamb an tag gibt ; der uspruch aber so Anno 1602

dess Reben Zehendens halber ergangen , begrifft disse Usstrukhenliche wort,

dass der Spittal , was gross und Kleinen Zehenden anbelangt , bey seinen

brieffen bleiben , und Je eintheil dem anderen geben solle was Zehenden

breüch vermögent . Nit weniger weisst der Jüngste Recess von den drey ersten

nutzung der newgrüten , dass der Spittal bej seinen . . . Zehendes gerechtigk¬

heiten für bass hin verbleiben solle.

Neylen auch der Eoltzach ein burger Zue Baden hat er selbigen Zeit uebli-

chem brauch nach gnuogsam Zue sein erachtet , dass er den Kauff vor seiner

Oberkheit [Schultheiss und Rat der Stadt Baden also ] fertigen lasse , welche

beschaffenheit ess auch hat mit dem Reütj Zehenden , und haben es die her-

ren Prelaten [ hier konkret der Abtei Nettingen gemeint ] Je und alzeit ge¬

braucht , dass sy die Keüff und andere Contrachten under Jhren eignen Jnsigel

verfertiget.

Nebent deme sind die fertigung angesehen , damit der Jenig so eintrag Zue-

thuen begert , solchess ungehindert thuen möge , weil nun dissfahls Jeder

meniglichem bekhandt sein Können , dass die besitzen der Zehenden verenderet,

und dieselbigen allieniert seyen , alss ist Jnen frey gestanden , Jhr ver¬

meinet Zug recht selbiges mahl , und nit erst nach verfliessung unerdenkh-

licher Jahren Zue suochen.

2 . Der andere Jnwurff ist , der Zehenden Zue Boppelsen habe Järlich mehr nit

alss 30 . stukh ertragen , und werde Jn demselbigen Kauff brieff , wie auch
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Jnn dem Jenigen so umb den Zehenden Zue Otelfingen weisst , von dem Kleinen

Zehenden nichts gemeldet , Worüber der Anwälden dess Spittalss antwort ist,

bemelter Kauffbrieff umb den Zehenden Zue Boppelsen sage nit , dass der

Zehenden Jährlich 30 stukh ertrage , sondern gelte Zue gmeinen Jahren 30

stukh dass ist 3 minder oder mehr 3 wie er dan gleich Jm Jahr nach dem Kauff

42 stukh gölten 3 unnd werden under dem wörtlj Zehenden Klein und grosse

Zehenden verstanden 3 und also gewonlich verliehen ; solches erclärt der

obengemelte Urbar 3 Jn welchem die formalische wort (Klein und grosse Zehen¬

den ) usstrukhenlich Zue finden sindt . Sonst aber obwohlen Jn dem anderen

Kauffbrieff des Zehendes Zue Otelfingen der Kleine Zehenden sonderbar nit

genambset so beziecht er sich doch mit heiteren worten 3 uff den ersten

Kauff , den der holtzach mit dem Braunen getroffen 3 Jn welchem der Kleine

Zehenden auch gemeldet 3 und also hat der Spittal solche , von der selbigen

Zeit an unverweigerlich eingenommen und genossen.

3 . Der dritte einwurff ist 3 dess Spittalss possession und besitzung seye nit

rüwig , sonder seit 80 oder mehr Jahren hero 3 angefochten worden , darauss

dan auch volge , dass die praescription nit mit redlichem gewüssen Vorgängen

seye.

Ess begerten aber dess Spittalss Anwäldt hierüber , wo , wan , und wie er Jn

seiner possession betrüebt worden seye , man solte Jnnen uffweisen die ge¬

richtlichen processen , auss welchen Zueerwahren seye , dass Jemal (aussert

dis en letsteyi Jahren ) der Spittal voyi Jemardt arigelangt wordeyi seye , weilen

es Je ungezweiffleten rechtens ist , das die besitzung oder praescription

nit iytterrumpiert oder underbrochen wirt , es werde dan wider den besitzer

geclagt , und der Krieg wider Jnne Jm Rechten befestiget ; Zwar hatte die

Gemeindt Zue Otelfingen vor etlich unnd 40 . Jahren den Reben Zehenden uff

Zuestellen sich geweigeret , darneben aber sich Keiner anderen sach be¬

schwert , Jyvnassen dan selbiges mal nur der Reben Zehenden und nit die Jet¬

zigen praetensionen Jnes recht kommen , darumb dan solches für keinen under-

bruch der praescription Zue achten.

4 . Der Vierte einwurff ist ess seye beweisslich dass der Spittal von fast 300

Jucharten den Zehenden yiemme , die Jnn seiyyem Urbar nit begriffen . Worüber

dess Spittals Anwäldt antworten , solches seye bisshero noch nit demonstriert

worden , werde auch niemahl demonstriert werden können , dan eintweders sindt

solche Juchart Zehenden frey , oder habeyi Jhren ordenlicheyi Zeheyid herren,

dass sie Zehendt frey , wirt . . . [ ?] dess widerigess theilss verhoffentlieh

niemandt praetendieren , Zue geschweigen erweisen können , habent sie dan
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Jemohl einen anderen Zehenden Herren gehabt , alss den Spittal , so erzeige

sioh derselbige , und erscheine 3 wie und wan der Spittal Jnne seiner besit-

zung entsetzt ; Fahlss aber Je kundtbar gemacht wurde 3 dass ein oder mehr

Juchart verbanden , die Jnn dess Spittals Urbar nit begriffen 3 so können

solche anderst nit herfliessen 3 alss von newgrüten 3 und newbrüchen 3 welche

krafft brieff und Siglen 3 so wol von hoch und fronwälden 3 alls eignen 3 Zue

den hoffen gehörigen höltzeren dem Spittal Zue dienent . Zue deme wan der

Spittal seine gerechtigkheit seit 80 Jahren hero umb solche nambhaffte an-

zahl Juchart erweiteret hette 3 so müeste nothwendiglich darauss folgen 3

dass die Zehenden Jetziger Zeit ein ansehenliches mehr ertragen solten 3 alls

vor 80 Jahren 3 weil aber auss dess Spittalss Zinssbüecheren heiter Zue be¬

weisen , dass die Zwen Zehenden Otelfingen und Boppelsen allein , vor 90.

oder 100 Jahren mehr eintragen , alss heutiges tags die Vier Zehenden mit¬

einander , so ist darauss Zue schliessen , dass der Spittal sein gerechtig¬

kheit mehr verlohren , alss vermehrt haben müesse.

Unnd diss sind kurtzlich dess Spittals gründt und recht Zue disen Zehenden

unnd die Widerlegung der gegengründen oder einwürffen dess widerigen theilss.

Nun ist ferner Zue wüssen , dass gleich bey anfang diser streitigkheit dem

Spittal seine Zehenden gefeil , auff begeren der gmeinden Zue Ottelfingen und

■i.Boppelsen , mit nit geringem schaden , Jnn verbott gelegt und hinderhalten wor¬

den , umb welches verbotts uffhebung Herren Schultheiss und Rath der Statt

Baden , Zue mehrmalen trungenlich gebetten , aber anders nichts erhalten können,

alss das diser Sachen halben Jnnen ein Rechtstag nach Zürich bestimbt worden,

welchen Zue besuochen sie etwas bedenkhens getragen , weil man Jnnen , wass die

ansprach seye specificierlich nit benamsen , noch auch einen rechtmessigen an-

sprecher Zeigen können , entlieh aber auff die Vierte Citation sich entschlos¬

sen von den Jhrigen dahin Zue schikhen , und des Spittals rechtsammenen einem

völligen Rath Zue demonstrieren , wie dan auch Zum Zweitenmahl beschehen mit

Protestation , dass man solches allein . . . Burgermeisteren und Rath Zue gefal¬

len , nit aber darumb thüe , dass man solche Gemeinden für rechtmessige anspre-

cher erkhenne , massen dan sie selbst öffentlich bekhent , dass sie an disen

Zehenden Jemahl kein ansprach gehabt , oder noch habendt.

Dissem aber allem nach ist ein Rathschluss herauss kommen, dess unvergriffli-

chen Jnhalts , ob man Zwar dess Ottelfingischen Zehenden Kauffs halben , wegen

mit geloffner informaliteten , nit wenig bedenkhen machen können , so werde

doch der Spittal bey dem selbigen Kauff und Zehenden Wie nit Weniger bei dem

kauff und Zehenden Zue Boppelsen , und darüber uffgerichteten Urbar , wie auch
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bey der Rankhen Zehenden gelassen ; devgestalten dass er selbige Zehenden,

nach Jnhalt bemeltev bvieffen und Urbars wol für bass Jnnemmen möge , mit fer¬

nerem anhang dass solche uff dass fürderlichst von newem bereiniget werden

sollen , den Rütj Zehenden anlangent , weil solcher von dem Kirchensatz nit ge¬

bührender massen alieniert worden , werden . . . Bürgermeister unnd Rath sich

dessenthalben mit herrn Prelaten von Wettingen [Niklaus I . von Flüe ] selbst

vergleichen

Wiewol nun dess Spittalss Anwäldt , disen Raths bescheidt dahin gerichtet be¬

funden , dass der Reütj Zehenden dem Spittal entzogen werden solle , so haben

sie doch (Jren re [cjhten so wol dess Reütj alss anderen Zehenden halben ohne

schaden ) eingewilliget , dass die angedeütete bereinigung auff ratification

hin , Jren fortgang gwünne , und darbey begert , dass diesselbige nach dem alge¬

meinen brauch vorgenormen , namblich die Bawem bey Jhren Eyden befraget werden,

ab welchen güeteren sie bisshero dem Spittal unverweigerlich den Zehenden ge¬

ben . Es ist aber über solches begeren ein fernere erclärung eingelangt , dass

nach dem Urbar bereiniget , unnd (weil es wegen eite desselben die darin benamb-

sete güeter Zue Zeigen unmöglich ) dem Spittal die quantitet der Jucharten Zue

geeignet werden solle , wie dan die Computation darau ff gemacht , unnd (der

bauren angeben nach ) befunden worden , dass an Akheren über die 80 Juchart , an

Raben und Matten auch ein nambhaffte anzahl (die sie nit benambsen wollen)

mehr verbanden seyen , alss der Urbar begreifft , vonn welchem fürschuss sie den

Zehenden dem Spittal Zue geben sich nit allein weigeren , sonder noch darbey

begeren , dass man Jnnen die von vil Jahren hero darvon eigenorrme fructus wi-

derumb ersetzen solle . Weil nun . . . Schultheissen und Rath der Statt Baden

beschwerlich fürkhombt , dass Jrem Spittal der ohne eintzige widerred , ein so

lange Zeit , von sovil Juchart Akher , matten und Raben genomne Zehenden entzo¬

gen , und denen die kein ansprach daran haben , Zuegeeignet werden solle , allein

Crafft dessen , dass die bauren vorgeben , sie seyent Jn dem Vrbar nit begrif¬

fen , da doch die darinnen berüerte stükh nit gezeiget , Ja so gar die quantitet

eigentlich nit befunden werden kan , nebent dem auch seit 109 Jahren , dass der

Urbar uffgericht , Zweiffels ohne vil geendert , vil Raben eingeschlagen , akher

Zue Matten , und uss höltzeren Veldt worden;

Alss betten . . . Schultheiss und Rath umb ein unvergreiffliches guetachten , ob

dem Spittal schuldiger weiss obgelegen Jnn einer Jeden Juchart Akher in speciè

sein Zehendes gerechtigkheit mit brieff und Siglen Zu erweisen , ob er krafft

seiner ungezweiffleten praescription und possession und allgemeiner Zehenden

rechten , Zue dem fürschusss , da einiger verbanden , nit besser recht habe , alss
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die bauren Zue Otelfingen und Boppelsen , denen kein Zehendes gerechtigkheit·:

niemal gebürth 3 bevorab weil man sich anerbietet 3 da die Jenigen so auch et¬

was s Zehenden an denen Enden haben 3 vermeinent 3 dass Jyinen Jn einem oder an¬

dern stukh eingriffen worden seye 3 denselben red und antwort Zue geben.

So dan Zum anderen 3 ob der Spittal Jn den Rütj Zehenden und Zugehörige gerech-

tigkheit der newgrüten krafft obangeregten usspruahs entziehen 3 und sich mit

den 25 stukhen so dem Gottshauss Wettingen darfür versprochen worden 3 vernüe-

gen lassen könne unnd solle.

Drittens weil über solches alles der Predicant Zue Ottelfingen [Felix Tobler]

den Zehenden anspricht von dem dass Jnn der brach geseit wirt 3 dess gleichen

die bauren den gantzen embd Zehenden 3 weil Jrem fürgeben nach 3 solches an et¬

lichen Orthen breüchlich seye 3

Ob der Spittal Jnn disen beedeyi anspracheyi sich von seineyi brieffeyi unnd alten

ungezweiffleten possession 3 krafft welcher er den Embdt und brach Zehenden

ohnwidersprechlich Je und alzeit bezogen 3 tringen lasseyi könne . "

"SpivtaLi, Zuo  Baden habende lehmden ^ geAec.MtigkheJjte.n luo OtteJL[lnge .n und
BoppeL&e.n Jm ZÜAichge.p-ieXh, belang ende."

Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben AH 3 , 304 - 309
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